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Vierhaus Steuerberatungsgesellschaft mbH informiert

Neuigkeiten im Zusammenhang mit der Corona-Krise

Corona-Überbrückungshilfe 

Kleine und mittelständische Unternehmen, außerdem Soloselbständige und selbständige 
Angehörige	 der	 Freien	 Berufe	 im	 Haupterwerb,	 die	 ihren	 Geschäftsbetrieb	 im	 Zuge	 der	 
Corona-Pandemie	 einstellen	 oder	 stark	 einschränken	 mussten,	 können	 seit	 08.07.2020	
Liquiditätshilfe in Form der sog. Corona-Überbrückungshilfe erhalten.
Voraussetzung ist insbesondere, dass bei kumulierter Betrachtung der Monate April und Mai 
2020 im Vergleich zu den Monaten April und Mai 2019 ein Umsatzrückgang von mindestens 
60 % zu verzeichnen ist. Maßstab sind die nach § 1 UStG steuerbaren Umsätze. Dabei sind 
auch Dienstleistungen, die als im übrigen Gemeinschaftsgebiet ausgeführt gelten, sowie 
übrige nicht steuerbare Umsätze, deren umsatzsteuerlicher Leistungsort nicht im Inland liegt, 
einzubeziehen.	Corona-bedingte	Notverkäufe	sind	hingegen	nicht	zu	berücksichtigen.
Die Corona-Überbrückungshilfe kann für maximal drei Monate (Juni bis August 2020 =  
Förder	zeitraum)	beantragt	werden.	Die	Förderhöhe	hängt	von	der	Höhe	der	 für	den	Förder-
zeitraum erwarteten Umsatzeinbrüche im Vergleich zu den entsprechenden Vorjahresmonaten 
ab	und	beträgt	40	%,	50	%	oder	80	%	der	förderfähigen	Fixkosten.

Hinweis: 
Die Antragstellung erfolgt zwingend über einen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder  
vereidigten Buchprüfer und in einem vollständig digitalisierten Verfahren. Wir helfen Ihnen 
gern bei der Prüfung, ob die Antragsvoraussetzungen erfüllt sind, und übernehmen die Antrag-
stellung.

Quelle und weiterführende Informationen: www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de

EU-Kommission: Verschiebung von Besteuerungsregeln vorgeschlagen 

Die EU-Kommission hat am 08.05.2020 aufgrund der praktischen Schwierigkeiten, die durch 
das Vorgehen zur Eindämmung der Corona-Krise verursacht werden, beschlossen, das Inkraft-
treten von zwei Maßnahmen im Bereich der Umsatzsteuer zu verschieben.
Es soll zum einen die Einführung neuer Mehrwertsteuervorschriften für den elektronischen 
Handel	um	sechs	Monate	verschoben	werden.	Nach	Annahme	durch	den	Rat	gelten	die	Regeln	
nunmehr ab dem 01.07.2021 anstelle des 01.01.2021. Dadurch haben die Mitgliedstaaten und 
die Unternehmen genügend Zeit, sich auf die neuen Mehrwertsteuerregeln vorzubereiten.
Zum anderen hat die Kommission beschlossen, die Verschiebung bestimmter Fristen für die 
Einreichung und den Austausch von Informationen im Rahmen der Richtlinie über die Zu sam-
menarbeit	 der	 Verwaltungsbehörden	 vorzuschlagen.	 Die	 Mitgliedstaaten	 haben	 drei	 zusätz	-
liche Monate Zeit, um Informationen über Finanzkonten auszutauschen, deren Begünstigte in 
einem Mitgliedstaat ansässig sind. Zudem haben die Mitgliedstaaten drei zusätzliche Monate 
Zeit zum Austauschen von Informationen über bestimmte grenz über schreitende Steuer-
planungsregelungen.
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Hinweis: 
Das Europäische Parlament sowie der Rat sind über die Vorschläge informiert. Um allen 
Beteiligten Rechtssicherheit zu geben, zählt die EU-Kommission darauf, dass beide Institutionen 
die	Vorschläge	möglichst	kurzfristig	verabschieden.

Quelle: EU-Kommission, Pressemitteilung v. 11.05.2020

Vorsteuervergütung von Drittlandsunternehmen: Antragsfrist verlängert 

Das	 Bundeszentralamt	 für	 Steuern	 (BZSt)	 informiert	 über	 Erleichterungen	 aufgrund	 der	 
Corona-Krise bei der Beantragung im Vorsteuer-Vergütungsverfahren.
Für Anträge von Drittlandsunternehmen auf Vergütung von Vorsteuern des Jahres 2019 
gilt die grundsätzliche Antragsfrist zum 30.06.2020. Das bedeutet, wie das BZSt in seiner  
Information	 hervorhebt,	 dass	 sowohl	 der	 elektronisch	 über	 das	 BZSt-Online-Portal	 (BOP)	
ein	zureichende	 Antrag	 als	 auch	 die	 dazugehörigen	 Rechnungen	 und	 Einfuhrdokumente	 im	 
Original innerhalb dieser Frist beim BZSt eingegangen sein müssen.
Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzumildern, gewährt das BZSt nun 
Erleichterungen in den Fällen, in denen solche Anträge nicht fristgerecht eingereicht werden 
können.	Es	 fordert	 in	den	Fällen,	 in	denen	Unternehmer	 ihre	Anträge	 für	2019	nicht	bis	zum	
30.06.2020	 einreichen	 können,	 dazu	 auf,	 den	 Antrag	 auf	 Vorsteuervergütung	 und	 die	 im	 
Original	 vorzulegenden	Dokumente	 so	 schnell	 wie	möglich	 einzureichen.	 Ferner	 sei	 kurz	 zu	
begründen, warum die Antragsfrist nicht eingehalten werden konnte.
Strengere Anforderungen gelten, wie in der Information des BZSt beschrieben, für den Fall, 
dass der Antrag erst nach dem 30.09.2020 beim BZSt eingeht. Unternehmer müssen dann 
den Antrag auf Vorsteuervergütung und die im Original vorzulegenden Dokumente so schnell 
wie	 möglich	 einreichen,	 spätestens	 innerhalb	 eines	 Monats	 nach	 Wegfall	 des	 Umstands,	
der den Unternehmer an der Antragstellung gehindert hat. Zudem wird eine aussagekräftige  
Begründung für die Fristüberschreitung innerhalb eines Monats nach Wegfall des Hindernisses 
verlangt.

Hinweis: 
Ausführliche	Informationen	zur	Antragstellung	finden	Sie	auf	der	Homepage	des	BZSt.

Quelle: BZSt online v. 14.05.2020

Kurzarbeitergeld: Arbeitnehmer sollten Progressionsvorbehalt einkalkulieren 

Aufgrund der Corona-Krise sind viele Arbeitnehmer in Kurzarbeit tätig. Das Kurzarbeitergeld  
ist als Lohnersatzleistung zwar steuerfrei, unterliegt aber dem sogenannten Progressions-
vorbehalt.	Das	heißt:	Es	erhöht	den	persönlichen	Steuersatz,	mit	dem	das	 restliche	Ein	kom-
men des Arbeitnehmers versteuert wird. Im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung  
kann es daher schnell zu Steuernachzahlungen kommen.

Beispiel: 
Der ledige Arbeitnehmer A bezieht im Jahr 2020 ein Kurzarbeitergeld von insgesamt  
4.000 EUR. Sein zu versteuerndes Einkommen liegt bei 30.000 EUR. Ohne Kurzarbeitergeld 
würde seine festgesetzte Einkommensteuer bei 5.187 EUR liegen, aufgrund des Progressions-
vorbehalts	 erhöht	 sich	 die	 Steuer	 auf	 5.684	 EUR.	 Das	 Kurzarbeitergeld	 führt	 also	 zu	 einer	
steuerlichen Mehrbelastung der übrigen Einkünfte von 497 EUR.
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Hinweis: 
Wer	 Kurzarbeitergeld	 bezieht,	 sollte	 also	 dessen	 spätere	 steuererhöhende	 Wirkung	 einkal-
ku lieren und gegebenenfalls Rücklagen für eine Steuernachzahlung bilden. Zu beachten ist 
zudem, dass Arbeitnehmer bei einem Kurzarbeitergeldbezug von mehr als 410 EUR pro Jahr 
zur	Abgabe	einer	Einkommensteuererklärung	verpflichtet	sind	(Pflichtveranlagung).

Quelle: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V., Pressemitteilung v. 27.04.2020

Steuerrechtliche Neuigkeiten für Unternehmen 

Vorsteuer-Vergütungsverfahren: BMF passt Umsatzsteuer-Anwendungserlass an 

Bereits zum 01.01.2020 sind gesetzliche Änderungen im Vorsteuer-Vergütungsverfahren in  
Kraft	 getreten.	 Das	 Bundesfinanzministerium	 (BMF)	 hat	 dazu	 am	 07.05.2020	 ein	 Schreiben	
veröffentlicht.	Die	Regelungen	des	Umsatzsteuer-Anwendungserlasses	sind	in	diesem	Zusam-
menhang	 angepasst	 worden.	 Die	 Änderungen	 betreffen	 das	 Vorsteuer-Vergütungsverfahren	
eines	im	Ausland	ansässigen	Unternehmers,	die	Definition	eines	ausländischen	Unternehmers	
und die Verzinsung des Vorsteuer-Vergütungsverfahrens.
Das Umsatzsteuergesetz wurde zur Vermeidung von Missbrauchsfällen bezüglich der Ein-
schränkungen des Vorsteuerabzugs für Unternehmer, die nicht im Gemeinschaftsgebiet 
ansässig	 sind,	 erweitert.	Missbrauchsfälle	 können	 auftreten,	 wenn	 die	 Einschränkungen	 des	
Vorsteuer-Vergütungsverfahrens in Bezug auf die erforderliche Gegenseitigkeit und den Vor-
steuerausschluss	bei	Kraftstoffen	durch	einen	unrichtigen	oder	unberechtigten	Steuerausweis	
und den Bezug einer unter das Reverse-Charge-Verfahren fallenden Leistung umgangen 
werden sollen.
Laut	 Verwaltungsauffassung	 können	 im	 Ausland	 ansässige	 Unternehmer,	 die	 die	 Voraus-
setzungen des Vorsteuer-Vergütungsverfahrens erfüllen und Umsatzsteuer im allgemeinen 
Besteuerungsverfahren schulden, die Vergütung der Vorsteuerbeträge nur im Vorsteuer-
Vergütungsverfahren	geltend	machen.	Diese	Verwaltungsauffassung	wurde	nun	inhaltlich	in	das	
Umsatzsteuergesetz übernommen.
Die	Definition	eines	im	Ausland	ansässigen	Unternehmers,	für	den	das	Vorsteuer-Vergütungs-
verfahren in Betracht kommt, wurde an die EuGH-Rechtsprechung angepasst. Danach führt 
eine inländische Betriebsstätte nur zum Ausschluss vom Vorsteuer-Vergütungsverfahren, wenn 
sie im Inland steuerbare Umsätze erzielt.
In der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung ist für das Vorsteuer-Vergütungsverfahren 
geregelt, dass der zu vergütende Betrag nach Ablauf einer bestimmten Frist zu verzinsen ist. 
Nun	wurde	der	Beginn	des	Zinslaufs	 einheitlich	 an	den	Wortlaut	 der	Mehrwertsteuersystem-
Richtlinie angepasst.

Hinweis: 
Die Regelungen sind auf Besteuerungs- und Vergütungszeiträume anzuwenden, die nach dem 
31.12.2019 endeten.

Quelle: BMF-Schreiben v. 07.05.2020 - III C 3 - S 7359/19/10010 :001
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Europäischer Gerichtshof: Begriff der festen Niederlassung 

Der	 Europäische	 Gerichtshof	 (EuGH)	 hat	 aktuell	 zu	 der	 Frage	 entschieden,	 ob	 und	 unter	 
welchen Voraussetzungen die EU-Tochtergesellschaft einer ausländischen Muttergesellschaft 
eine	feste	Niederlassung	für	diese	sein	kann.
In der Rechtssache ging es um eine südkoreanische Gesellschaft, die mit einer polnischen 
Gesell schaft einen Vertrag über die Erbringung von Montagedienstleistungen (Montage von 
Leiterplatten)	 abgeschlossen	 hatte.	 Die	 Materialien	 und	 Komponenten	 erhielt	 die	 polnische	
Gesellschaft von einer polnischen Tochtergesellschaft der südkoreanischen Gesellschaft. 
Die polnische Tochtergesellschaft verwendete die fertigen Leiterplatten für die Herstellung  
bestimmter Module. Diese Module, die im Eigentum der südkoreanischen Gesellschaft  
standen, wurden an eine weitere Gesellschaft geliefert. Die koreanische Gesellschaft  
versicherte,	 dass	 sie	 in	 Polen	 keine	 feste	 Niederlassung	 unterhalte	 und	 dort	 auch	 keine	
Arbeitnehmer beschäftige. Die polnische Gesellschaft stellte daher der koreanischen Gesell-
schaft die Montage der Leiterplatten ohne Mehrwertsteuerausweis in Rechnung.
Die polnische Finanzverwaltung setzte jedoch bei der polnischen Gesellschaft Mehrwertsteuer 
für die erbrachten Montageleistungen fest. Fraglich war, ob die Dienstleistungen gegenüber 
der koreanischen Gesellschaft in Korea erbracht wurden. In diesem Fall würde keine polnische 
Mehrwertsteuer anfallen. Wurde jedoch aufgrund der Einbindung des polnischen Tochter-
unternehmens	 eine	 feste	 Niederlassung	 der	 koreanischen	 Gesellschaft	 in	 Polen	 begründet,	
wäre polnische Mehrwertsteuer fällig.
Der EuGH stellt klar, dass allein die gesellschaftsrechtliche Verbindung einer EU-Tochter-
gesellschaft	 keine	 feste	 Niederlassung	 einer	 ausländischen	 Muttergesellschaft	 begründen	
kann.	Es	besteht	jedoch	die	Möglichkeit,	dass	eine	Tochtergesellschaft	im	Einzelfall	eine	feste	
Niederlassung	ihrer	Muttergesellschaft	darstellt.	Er	verweist	dazu	auf	sein	Urteil	aus	dem	Jahr	
1997.	 Danach	 liegt	 eine	 feste	 Niederlassung	 vor,	 wenn	 eine	 tatsächliche	Abhängigkeit	 zum	
Unternehmen besteht, ein Mindestbestand an personellen und sachlichen Mitteln vorhanden  
ist und sich der Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit hinreichend verfestigt hat.

Hinweis: 
Das Urteil hat Bedeutung für die deutsche Rechtslage. Laut Umsatzsteuer-Anwendungs-
erlass	 kann	 eine	 feste	Niederlassung	 auch	 eine	Organgesellschaft	 sein.	 Im	Hinblick	 auf	 die	
Voraus	setzungen	 der	 finanziellen	 und	 organisatorischen	 Eingliederung	 könnte	 die	 EuGH-
Rechtsprechung noch zu eng sein. Es darf mit Spannung erwartet werden, ob und inwieweit  
die Finanzverwaltung den Umsatzsteuer-Anwendungserlass an das aktuelle EuGH-Urteil 
anpassen wird.

Quelle: EuGH, Urt. v. 07.05.2020 - C-547/18

Ansässigkeit im Ausland: Kleinunternehmerregelung ist nicht anwendbar 

Unternehmer	mit	niedrigen	Umsätzen	können	die	sogenannte	Kleinunternehmerregelung	des	
deutschen Umsatzsteuergesetzes in Anspruch nehmen, so dass bei ihnen keine Umsatzsteuer 
erhoben	wird.	Sie	können	in	diesem	Fall	auf	den	Ausweis	und	die	Abführung	der	Umsatzsteuer	
verzichten, im Gegenzug aber auch keinen Vorsteuerabzug aus Rechnungen anderer 
Unternehmer geltend machen.
Nutzbar	 ist	 diese	 Regelung	 für	 Unternehmer,	 deren	 Umsatz	 (zuzüglich	 Umsatzsteuer)	 im	
vorangegangenen Jahr 22.000 EUR nicht überstiegen hat und im laufenden Kalenderjahr  
50.000 EUR voraussichtlich nicht übersteigen wird.
Der	Bundesfinanzhof	(BFH)	hat	nun	entschieden,	dass	die	deutsche	Kleinunternehmerregelung	
bei einer Ansässigkeit des Unternehmers im Ausland nicht anwendbar ist. Geklagt hatte 
eine	 italienische	Staatsangehörige	mit	Wohnsitz	 in	 Italien,	die	 in	Deutschland	eine	Wohnung	
über Internetportale vermietete. Das deutsche Finanzamt berechnete Umsatzsteuer auf die 
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erzielten Vermietungsumsätze, wogegen die Frau klagte. Sie wollte unter die deutsche Klein-
unternehmerregelung gefasst werden und machte geltend, dass sie sich bei ihren Aufenthalten 
in	 Deutschland	 persönlich	 um	 die	 Verwaltung	 und	 Instandhaltung	 der	Wohnung	 gekümmert	
habe.
Der BFH lehnte dies jedoch ab und urteilte, dass die Frau aufgrund ihrer Ansässigkeit im  
Ausland nicht zur Inanspruchnahme der Regelung berechtigt war. Die Bundesrichter verwiesen  
auf	die	Mehrwertsteuersystem-Richtlinie	und	die	Rechtsprechung	des	Europäischen	Gerichts-
hofs, wonach sich die Kleinunternehmerregelung auf Unternehmer beschränkt, die im Mitglied-
staat der Leistungserbringung ansässig sind.

Quelle: BFH, Urt. v. 12.12.2019 - V R 3/19

Investitionsabzugsbeträge: BFH beleuchtet die Regeln zur Rückgängigmachung 

Mit	 der	 Bildung	 eines	 Investitionsabzugsbetrags	 (IAB)	 können	 Unternehmer	 die	 steuer	min-
dernde	 Wirkung	 einer	 betrieblichen	 Investition	 in	 die	 Zeit	 vor	 der	 Anschaffung	 vorverlegen	 
und	sich	so	einen	Liquiditätsvorteil	verschaffen.
In	 einem	Altfall	 aus	 2008	 hat	 sich	 der	 Bundesfinanzhof	 (BFH)	 nun	 zur	Rückgängigmachung	
eines IAB wegen einer unterbliebenen Hinzurechnung im Investitionsjahr geäußert.
Im zugrundeliegenden Sachverhalt hatte ein Unternehmer in seiner Gewinnermittlung 2008 
zunächst einen außerbilanziellen IAB von 12.491 EUR geltend gemacht. Das Finanzamt 
hatte erklärungsgemäß veranlagt. Im Folgejahr erwarb der Unternehmer dann einen Pkw, 
ein	 Aquarium	 und	 einen	 Drucker	 für	 seinen	 Betrieb	 und	 minderte	 die	 Anschaffungskosten	
dieser Wirtschaftsgüter innerbilanziell um jeweils 40 %, was in der Summe dem zuvor geltend 
gemachten Abzugsbetrag entsprach. Die gebotene außerbilanzielle Hinzurechnung des IAB 
nahm er 2009 jedoch nicht vor. Das Finanzamt folgte den Angaben des Unternehmers und 
veranlagte	ihn	auch	für	das	Jahr	2009	ohne	Vorbehalt	der	Nachprüfung,	so	dass	der	Bescheid	
bestandskräftig wurde.
Im	Nachgang	 bemerkte	 das	 Finanzamt	 die	 fehlerhafte	 Behandlung	 im	 Jahr	 2009	 und	 erließ	
daraufhin	einen	geänderten	Bescheid	für	2008,	in	dem	es	den	Gewinn	um	12.491	EUR	erhöhte	
(Rückgängigmachung	 des	 Abzugsbetrags	 im	 Bildungsjahr).	 Der	 Unternehmer	 wollte	 diese	
„Rolle rückwärts“ abwenden und zog vor den BFH. Die Bundesrichter hielten die Änderung des 
Steuerbescheids	2008	jedoch	für	zulässig.	Nach	ihrem	Urteil	darf	ein	IAB	rückgängig	gemacht	
werden,	wenn	der	Unternehmer	 im	späteren	Jahr	der	 Investition	zwar	den	 (innerbilanziellen)	
Abzug	von	40	%	der	Anschaffungskosten	vornimmt,	es	aber	unterlässt,	den	 in	einem	Vorjahr	
abgezogenen IAB außerbilanziell wieder hinzuzurechnen.

Hinweis: 
Das Urteil des BFH ist auch für die aktuelle Rechtslage relevant, denn die Korrekturregelung für 
IAB hat sich nicht grundlegend verändert.

Quelle: BFH, Urt. v. 03.12.2019 - X R 11/19

Lohnsteuer: Pauschalsteuer bei Betriebsveranstaltung nur für Führungskräfte 

Eine	Jahresabschlussfeier	in	einem	Unternehmen	ist	immer	eine	schöne	Sache.	Die	Kollegen	
kommen in entspannter Runde zusammen, feiern und beschließen das Jahr. Der Arbeitgeber 
übernimmt die Kosten. Da der Arbeitnehmer in diesem Fall etwas vom Arbeitgeber erhält, ist 
dies	 eigentlich	 lohnsteuerpflichtig.	 Der	Arbeitgeber	 kann	 jedoch	 aus	 Vereinfachungsgründen	
eine pauschale Steuer für die Kosten der Betriebsveranstaltung entrichten. Aber ist dies 
auch	 möglich,	 wenn	 die	 Feier	 nicht	 für	 alle	 Mitarbeiter,	 sondern	 nur	 für	 die	 Führungskräfte	 
aus	gerich	tet	wird?	Dies	musste	das	Finanzgericht	Münster	(FG)	entscheiden.
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Die Klägerin veranstaltete im Jahr 2015 eine Jahresabschlussfeier, zu der nur bei ihr angestellte 
Führungskräfte eingeladen worden waren. Die Kosten von insgesamt etwa 17.000 EUR  
entfielen	 auf	 Speisen,	 Getränke,	 Dekoration	 und	 Unterhaltungsangebote.	 Die	 Klägerin	 ver-
steuerte diesen Betrag pauschal mit 25 %, da es sich nach ihrer Ansicht um eine Betriebs-
veranstaltung handelte. Im Rahmen einer Lohnsteuer-Außenprüfung kam das Finanzamt im  
Jahr 2018 zu dem Ergebnis, dass die Veranstaltung nachzuversteuern sei, weil nicht alle 
Mitarbeiter daran hätten teilnehmen dürfen.
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Bei der Jahresabschlussfeier handelt es sich zwar 
um eine Veranstaltung auf betrieblicher Ebene mit gesellschaftlichem Charakter (Betriebs-
veranstaltung).	Die	Aufwendungen	von	ca.	17.000	EUR	führen	bei	den	teilnehmenden	Arbeit-
nehmern anteilig zu auf sie entfallendem Arbeitslohn. Dieser wurde aber nicht aus Anlass 
einer pauschalierungsfähigen Betriebsveranstaltung gezahlt, da dies nur der Fall ist, wenn 
die	Teilnahme	allen	Betriebsangehörigen	offensteht.	 Im	Streitfall	durften	an	der	Veranstaltung	 
jedoch	nur	die	Führungskräfte	teilnehmen.	Da	diese	somit	nicht	allen	Mitarbeitern	offenstand,	
waren die Voraussetzungen der Pauschalierung nicht gegeben.

Quelle: FG Münster, Urt. v. 20.02.2020 - 8 K 32/19 E,P,L, Rev. zugelassen

Verlustuntergang: Keine Ausschlussfrist für Antrag auf fortführungsgebundenen 
Verlust 

Die	körperschaftsteuerlichen	Verlustuntergangsregelungen	stellen	einen	der	komplexesten	Teile	
des Unternehmenssteuerrechts dar. Stete Rechts- und Rechtsprechungsänderungen machen 
die	Umsetzung	 in	 der	 Praxis	 zur	Herausforderung.	Neuester	Clou	 des	Gesetzgebers	 ist	 der	
umstrittene sogenannte fortführungsgebundene Verlustvortrag. Grob vereinfacht dargestellt, 
ermöglicht	 ein	 Antrag	 auf	 Feststellung	 eines	 solchen	 Verlustes,	 dass	 ein	 bestehender	 Ver-
lustvortrag über einen schädlichen Anteilswechsel hinaus „hinübergerettet” wird.
Der	Nachteil	dieses	Verlustvortrags	ist,	dass	der	Geschäftsbetrieb	nicht	verändert	werden	darf,	
solange der Verlustvortrag noch existiert. Weiterhin darf kein „schädliches Ereignis” eintreten. 
Ein solches wäre beispielsweise die Beteiligung an einer Mitunternehmerschaft.
In	 einem	 Fall	 vor	 dem	 Finanzgericht	 Köln	 (FG)	 ging	 es	 jedoch	 zunächst	 einmal	 um	 den	 
Antrag auf Feststellung des fortführungsgebundenen Verlustvortrags: Im Gesetz steht, dass  
der Antrag „in der Steuererklärung gestellt werden muss”. Im Urteilsfall hatte der Steuerberater 
versäumt, den Antrag in der erstmaligen Steuererklärung zu stellen. Er stellte ihn erst im  
Rahmen eines Rechtsbehelfsverfahrens, in dem er eine korrigierte Steuererklärung - diesmal 
mit Antrag - einreichte. Unter Verweis auf die Gesetzesformulierung lehnte das Finanzamt den 
Einspruch ab.
Die	Richter	 des	FG	vertraten	 jedoch	die	Auffassung,	 dass	 im	Gesetz	nicht	 die	Formulierung	 
„in der erstmaligen Steuererklärung” enthalten sei, so dass der Antrag noch ohne weiteres 
gestellt werden konnte.

Hinweis: 
In dem Verfahren ging es bislang ausschließlich um die Aussetzung der Vollziehung. In der 
Haupt sache wird das FG noch zu entscheiden haben, ob ein fortführungsgebundener Verlust-
vortrag festgestellt werden kann.

Quelle: FG Köln, Beschl. v. 06.02.2019 - 10 V 1706/18

Organschaft: Gibt es außerorganschaftlich verursachte Mehr-/Minderabführungen?

Die	 ertragsteuerliche	 Organschaft	 wird	 in	 der	 Literatur	 häufig	 als	 Kern	 des	 Konzernsteuer-
rechts bezeichnet. Die steuerlichen Vorteile sind beträchtlich:
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Verrechnung von Verlusten der Tochter-Kapitalgesellschaften mit Gewinnen der Mutter gesell-
schaft oder anderer Kapitalgesellschaften im Organschaftsverbund
Vermeidung der 5%igen Schachtelstrafe
Keine Kapitalertragsteuer auf Gewinnabführungen

Leider verlangt die Organschaft dem steuerlichen Anwender jedoch einiges ab. Selbst wenn 
die hohen formalen Hürden genommen werden, ist die buchhalterische und steuer erklärungs-
technische Umsetzung schwierig. Ein bekanntes Minenfeld stellen dabei sogenannte vor organ-
schaftlich und organschaftlich verursachte Mehr- bzw. Minderabführungen dar. Diese entstehen 
bei Abweichungen zwischen der Handels- und der Steuerbilanz.
Als ob dies nicht schon schwierig genug wäre, konstruiert die Finanzverwaltung auch noch 
außerorganschaftlich verursachte Mehr- bzw. Minderabführungen, die zum Teil von der Literatur 
vehement verneint werden.
In einem Fall vor dem Finanzgericht Rheinland-Pfalz erteilten die Richter zumindest in einem 
Punkt der Meinung der Finanzverwaltung eine Absage: Dort wurden zwei Tochtergesell  schaf-
ten	einer	Kapitalgesellschaft	 im	Jahr	2008	auf	diese	verschmolzen	(Aufwärts	verschmel	zung), 
zu den beiden Gesellschaften bestand keine Organschaft. Die übernehmende Kapital gesell-
schaft war jedoch bereits seit 2007 ihrerseits Organgesellschaft der Klägerin.
Zutreffend	 wurde	 handelsrechtlich	 ein	 sogenanntes	 Step-up	 vorgenommen,	 das	 heißt,	 es	 
wurden die Verkehrswerte angesetzt, während steuerlich die Buchwerte verwendet wurden. 
Dadurch kam es zu einer Mehrabführung. Während die Beteiligten sich über diesen Punkt  
einig waren, stritten sie über die Frage, ob die Ursache dieser Mehrabführung in der organ-
schaftlichen	Zeit	(so	die	Klägerin)	oder	in	der	vororganschaftlichen	Zeit	(so	das	Finanzamt)	lag.
Die	 Rechtsfolgen	 sind	 völlig	 unterschiedlich,	 denn	 nur	 bei	 einer	 vororganschaftlichen	 Ver-
ursachung	fingiert	das	Gesetz	eine	Ausschüttung,	die	bei	der	Klägerin	zu	einem	Gewinn	von	 
ca. 600.000 EUR geführt hätte.
Die Richter teilten jedoch die Meinung der Klägerin und lehnten grundsätzlich für diesen Fall 
eine außer- bzw. vororganschaftliche Verursachung ab. Die gesetzliche Formulierung lasse  
nicht den Schluss zu, dass das Merkmal in „vororganschaftlicher Zeit“ mehr als eine rein  
zeitliche Interpretation zulasse.

Hinweis: 
Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Das Finanzamt hat Revision beim Bundes-
finanz	hof	eingelegt,	dort	ist	das	Verfahren	anhängig.

Quelle: FG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 10.09.2019 - 1 K 1418/18, Rev. (BFH: I R 51/19)

Nichtgelieferte Blockheizkraftwerke: Berichtigung von Anzahlungsrechnungen 

Das	 Finanzgericht	 Baden-Württemberg	 musste	 im	 folgenden	 Urteilsfall	 über	 die	 Möglichkeit	
der Berichtigung von Anzahlungsrechnungen für später nichtgelieferte Blockheizkraftwerke 
entscheiden.
Im Urteilsfall ging es um eine GmbH, die in den Jahren 2011 bis 2013 Blockheizkraftwerke 
an	 Kunden	 verkaufte.	 Fast	 alle	 Kunden	 leisteten	 eine	 Anzahlung	 in	 Höhe	 von	 jeweils	 
40.000 EUR zuzüglich Umsatzsteuer. Die GmbH stellte darüber eine Anzahlungsrechnung 
mit Umsatzsteuerausweis aus. Der verbleibende Kaufpreis sollte über einen Leasingvertrag 
finanziert	werden.	In	der	Folge	wurde	jedoch	kein	Blockheizkraftwerk	geliefert.
Im	Jahr	2013	wurde	die	GmbH	zahlungsunfähig.	Das	Finanzamt	meldete	nach	Eröffnung	des	
Insolvenzverfahrens für das Jahr 2013 ca. 377.000 EUR zur Insolvenztabelle an. Das Finanz-
amt	vertrat	die	Auffassung,	dass	die	vereinnahmten	Anzahlungen	umsatzsteuerpflichtig	seien.	 
Eine Minderung der Bemessungsgrundlage sei erst zulässig, wenn die Anzahlung an die  
Kunden zurückgezahlt werden würde.
Der Insolvenzverwalter der GmbH widersprach, da hier keine Rückabwicklung von geleisteten 
Anzahlungen, sondern eine Stornierung von Leasingrechnungen vorliege. Die Klage hatte 
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jedoch	 keinen	Erfolg.	Das	Finanzamt	habe	den	Umsatzsteuerbetrag	 zutreffend	ermittelt.	Der	
in	 den	Anzahlungsrechnungen	 ausgewiesene	 Umsatzsteuerbetrag	 sei	 zutreffend	 und	 erfülle	
daher nicht die Voraussetzungen für einen Berichtigungstatbestand. Dass letztendlich kein 
Blockheizkraftwerk geliefert worden sei, sei für die Steuerentstehung irrelevant. Entscheidend 
sei allein die gegenüber den anzahlenden Kunden nach außen geäußerte Absicht zur 
Leistungserbringung.	Die	Kunden	hätten	nicht	erkennen	können,	dass	die	Lieferung	der	Block-
heizkraftwerke	unsicher	sein	könnte.

Hinweis: 
Wenn ein Unternehmer Anzahlungen vereinbart, ohne die geschuldete Leistung zu erbringen, 
ist erst mit Rückgewähr der Anzahlung eine Minderung der Bemessungsgrundlage zulässig. 
Da die Anzahlungen nicht an die Kunden zurückgezahlt wurden, lag auch keine Minderung  
der Bemessungsgrundlage vor.

Quelle: 
FG Baden-Württemberg, Urt. v. 30.01.2020 - 1 K 2617/19, rkr. 
FG Baden-Württemberg, Newsletter v. 07.05.2020

Steuerrechtliche Neuigkeiten für alle Steuerzahler

Kein Zugriff auf beschlagnahmte Unterlagen: Rechtsstreit ist nicht entscheidungsreif 

Stellen	 Sie	 sich	 vor,	 Sie	 klagen	 vor	 dem	 Finanzgericht	 (FG),	 können	 aber	 ihre	 Klage	be-
gründung nicht hinreichend substantiiert ausarbeiten, weil die hierfür erforderlichen Unterlagen 
beschlagnahmt sind und beim Finanzamt lagern. In diesem Fall widerspricht es dem eigenen 
Rechtsempfinden,	wenn	 das	FG	die	Klage	 als	 unzulässig	 verwerfen	würde,	weil	 die	Kläger	-
seite eine Rechtsverletzung nicht substantiiert geltend machen konnte.
Ein	solcher	Fall	 lag	nun	dem	Bundesfinanzhof	(BFH)	vor:	Ein	Unternehmer	hatte	 im	Rahmen	
einer steuerlichen Außenprüfung seine Bankkontoauszüge, Aufzeichnungen über Barein-
nahmen	 und	 die	 dazugehörigen	 Belege	 (Buchhaltungsunterlagen)	 an	 das	 Finanzamt	 über-
geben.	 Nachdem	 gegen	 ihn	 ein	 Steuerstrafverfahren	 eingeleitet	 worden	 war,	 ordnete	 das	 
Amts	gericht	 die	 Beschlagnahme	 der	 noch	 beim	 Finanzamt	 befindlichen	 Gewinnermittlungs-
unterlagen an.
Das Finanzamt nahm infolge der Außenprüfung erhebliche Hinzuschätzungen vor und setzte 
Mehrsteuern von rund 461.000 EUR fest. Der Unternehmer klagte gegen die Hinzuschätzungen 
und versuchte weitgehend erfolglos, die beschlagnahmten Unterlagen in Kopie zu erhalten. Eine 
Übersendung erfolgte nur für einen Teilbereich der betrieblichen Aktivitäten und zum Teil erst 
am Tag der mündlichen Verhandlung. Das FG verwarf die Klage des Unternehmers und urteilte, 
dass	dieser	nicht	substantiiert	habe	geltend	machen	können,	inwieweit	er	durch	die	Bescheide	
in seinen Rechten verletzt worden sei.
Der	BFH	hob	das	finanzgerichtliche	Urteil	nun	wegen	Verfahrensmängeln	auf	und	entschied,	 
dass der Rechtsstreit wegen der für den Kläger unzugänglichen Unterlagen nicht entschei-
dungs reif war. Die Klägerseite hatte nachvollziehbar dargelegt, dass die beschlagnahmten  
Unterlagen zur Anfertigung einer sachgerechten Klagebegründung zwingend erforderlich 
gewesen	 wären.	 Angesichts	 der	 Bedeutung	 dieser	 Unterlagen	 für	 die	 Höhe	 der	 Hinzu-
schätzungen hätte das FG erkennen müssen, dass der Rechtsstreit nicht entscheidungsreif  
war.
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Hinweis: 
Der BFH verwies die Sache zurück an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung.

Quelle: FH, Beschl. v. 27.12.2019 - X B 6/18, NV

Keine Unternehmereigenschaft von Verwaltungsratsvorsitzenden: Erstes Finanzgericht 
setzt EuGH-Rechtsprechung um 

Das	 Finanzgericht	 Niedersachsen	 (FG)	 hat	 als	 erstes	 Finanzgericht	 die	 neuere	 EuGH-
Recht sprechung umgesetzt und zur umsatzsteuerlichen Behandlung der Einnahmen eines 
Verwaltungsratsvorsitzenden geurteilt. Danach unterliegt die Tätigkeit eines Verwaltungs rats-
vorsitzenden	nicht	der	Umsatzsteuer,	wenn	er	weder	 im	eigenen	Namen	nach	außen	auftritt	
noch gegenüber dem Versorgungswerk über die Befugnis verfügt, die für dessen Führung 
erforderlichen	Entscheidungen	zu	treffen.
Im	Urteilsfall	ging	es	um	einen	selbständigen	Freiberufler,	der	Vorsitzender	des	Verwaltungs-
rats	 eines	 berufsständischen	 Versorgungswerks	 war.	 Das	 Versorgungswerk	 gehörte	 einer	
Berufs kammer an und wurde durch einen gewählten, nach der Satzung des Versorgungswerks 
ehrenamtlichen	Verwaltungsrat	 geführt.	Der	Rat	wurde	 von	 einem	selbständigen	Freiberufler	
(Vorsitzender)	geleitet.	Entscheidungen	wurden	ausschließlich	durch	Abstimmungen	getroffen.	
Der Vorsitzende erhielt laut Satzung eine regelmäßige monatliche Aufwandsentschädigung 
sowie Fahrtkostenersatz und Sitzungsgelder.
Das	 Finanzamt	 vertrat	 die	Auffassung,	 dass	 die	 Tätigkeit	 des	 Freiberuflers	 umsatzsteuerbar	 
und	 -pflichtig	sei.	Die	Klage	hatte	Erfolg.	Die	Tätigkeit	sei	zwar	wirtschaftlicher	Natur,	 jedoch	
im	 Sinne	 der	 Mehrwertsteuersystem-Richtlinie	 nicht	 als	 selbständig	 anzusehen.	 Der	 Kläger	
trete	 nicht	 in	 eigenem	Namen	 nach	 außen	 auf,	 sondern	 vertrete	 nur	 das	 Versorgungswerk.	
Zudem trage er dem Versorgungswerk gegenüber keine individuelle Verantwortung und kein 
Haftungsrisiko. Der Fahrtkostenersatz und die bezogenen Sitzungsgelder änderten nichts  
daran.

Hinweis: 
Das FG folgt damit der neueren Rechtsprechung des EuGH, widerspricht jedoch der bisherigen 
Verwaltungsauffassung.	Die	Entscheidung	des	Bundesfinanzhofs	kann	mit	Spannung	erwartet
werden.

Quelle: FG Niedersachsen, Urt. v. 19.11.2019 - 5 K 282/18, Rev. (BFH: V R 6/20)

Insolvenz: Zeitpunkt des Beteiligungsverlustes 

Gerade in Krisenzeiten kommen sie oft vor: Insolvenzen und Liquidationen von Kapital gesell-
schaften.	Nicht	nur,	dass	die	Beendigung	der	Gesellschaft	an	sich	eine	für	die	Gesellschafter	 
und Geschäftsführer traurige Angelegenheit ist; nein, es sollte auch große Mühe darauf  
verwendet werden, die damit einhergehenden Folgen steuerlich korrekt abzubilden.
Damit ist nicht nur die sogenannte Liquidationsbesteuerung der Kapitalgesellschaft gemeint, 
die ohnehin buchhalterisch und formell nicht leicht umzusetzen ist, es sind auch die richtigen 
steuerlichen Konsequenzen auf der Ebene der Gesellschafter zu ziehen. Letzteres ist allein 
deswegen schon schwierig, weil die Rechtsprechung die Frage, wann ein Verlust aus dem 
Wegfall der Beteiligung zu berücksichtigen ist, unterschiedlich beantwortet hat, denn eine 
Insolvenz oder eine Liquidation zieht sich in der Regel über mehrere Jahre hinweg.
In einem Fall vor dem Finanzgericht Hamburg wurde das Insolvenzverfahren über eine GmbH  
im	Jahr	2010	eröffnet.	 Im	Jahr	2015	wurde	es	durch	Beschluss	aufgehoben,	da	die	Schluss-
verteilung vollzogen wurde. Dies wurde 2015 auch im Handelsregister eingetragen. Im Jahr 
2017	wurde	die	GmbH	aus	dem	Handelsregister	gelöscht.

3.2

3.3
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3.4

3.5

Nach	Meinung	des	Gerichts	führte	der	Wegfall	der	Beteiligung	auf	der	Ebene	der	Gesellschafter 
im Jahr 2015 zu einem einkommensteuerlichen Verlust. Der mit der Erstellung der Steuer-
erklärung beauftragte Steuerberater berücksichtigte diesen jedoch zunächst nicht. Erst,  
nachdem er von dem Beschluss erfahren hatte, beantragte er beim Finanzamt nachträglich die 
Geltendmachung des Verlustes. Schade nur, dass die Einkommensteuerbescheide zu diesem 
Zeitpunkt bereits nicht mehr angreifbar waren.
Zwar gibt es im Verfahrensrecht verschiedene Korrekturvorschriften, das Finanzamt und 
auch die Richter hielten jedoch keine für anwendbar, insbesondere da den Steuerberater ein 
sogenanntes grobes Verschulden traf. Er hätte im Rahmen der Erstellung der Steuererklärung 
in das Handelsregister schauen müssen und dabei ohne weiteres festgestellt, dass das 
Insolvenzverfahren beendet war.

Quelle: FG Hamburg, Urt. v. 22.03.2019 - 3 K 33/18

Lohnsteuer: Kein Arbeitslohn bei sozialversicherungsrechtlichem Summenbescheid 

Wenn der Rentenversicherungsprüfer feststellt, dass ein Arbeitgeber zu wenig Sozial ver-
sicherungsbeiträge für seine Arbeitnehmer einbehalten hat, kann er hierfür einen Summen-
bescheid erlassen. Er nimmt dann eine Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge ohne 
gesonderte Zuordnung zu den einzelnen Arbeitnehmern vor. Der Arbeitgeber zahlt dann in 
der Regel diese Summe. Aber handelt es sich dabei um Arbeitslohn, der noch der Lohnsteuer 
unterworfen	werden	muss?	Das	Finanzgericht	Köln	(FG)	musste	dies	entscheiden.
Die Klägerin besteuerte Sachzuwendungen an eigene Arbeitnehmer im Rahmen von Ver-
anstaltungen pauschal mit 30 %. Dies änderte sie auch nicht nach einer Gesetzesänderung 
zum 01.01.2009, derzufolge Sachzuwendungen nur noch sozialversicherungsfrei sind, wenn 
sie nicht vom Arbeitgeber oder verbundenen Unternehmen erbracht werden. Die Konzern-
mutter der Klägerin traf dazu mit der Deutschen Rentenversicherung Bund eine Vereinba-
rung,	 wonach	 die	 Zuwendungen	 nicht	 individuell	 den	 betroffenen	 Lohnkonten	 zugerechnet	
wurden. Vielmehr erfolgte die Erhebung der Sozialversicherungsbeiträge über pauschalierte  
Summen bescheide. Die Summenbescheide für die Jahre 2009 bis 2011 ergingen in den  
Jahren 2012 bis 2014 und wurden auch von der Klägerin entrichtet. Das Finanzamt unterwarf 
diese Zahlungen im Rahmen einer Lohnsteuer-Außenprüfung für den Zeitraum 2012 bis 2014 
der Lohnversteuerung.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Die streitigen Zahlungen der Klägerin führten zu keinem 
Arbeitslohn im Zeitraum Januar 2012 bis Dezember 2014, da die Arbeitnehmer durch diese 
Zahlungen objektiv wirtschaftlich nicht bereichert wurden. Durch die pauschale Erhebung der 
Sozialversicherungsbeiträge	 können	 diese	 nicht	 den	 einzelnen	 Arbeitnehmern	 zugerechnet	
werden. Die Arbeitnehmer ererben dadurch keinen Anspruch auf eine Zukunftssicherung. 
Da	 sich	 die	Höhe	 der	 späteren	 Leistungen	 an	 die	Arbeitnehmer	 aber	 teilweise	 gerade	 nach	
den Arbeitsentgelten richtet, führt die Zahlung auf Summenbescheide bei ihnen zu keinem 
wirtschaftlichen	 Vorteil.	 Dem	 steht	 auch	 nicht	 die	 Rechtsprechung	 des	 Bundesfinanzhofs	
entgegen,	nach	der	die	Nachentrichtung	der	Arbeitnehmeranteile	auf	Seiten	der	Arbeit	nehmer	
zu einem zusätzlichen geldwerten Vorteil führt. Denn in dem von ihm entschiedenen Fall  
erfolgte	die	Nachentrichtung	der	Arbeitnehmeranteile	nicht	über	einen	Summenbescheid.

Quelle: FG Köln, Urt. v. 24.01.2020 - 1 K 1041/17, Rev. (BFH: VI R 27/20)

Einkommensteuer: Vergleich über sogenannte Schrottimmobilienfinanzierung 

Es gab eine Zeit, in der viele Personen - oft aus steuerlichen Gründen - in Immobilien investiert 
haben.	 Einige	 davon	 haben	 sich	 im	Nachhinein	 als	 Schrottimmobilien	 herausgestellt.	 Es	 lag	 
ein	überteuerter	Kaufpreis	vor	und	der	gezahlte	Preis	war	viel	höher	als	der	Wert	der	Immobilie.	 
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In einigen Fällen konnte man sich auf eine Rückgängigmachung des Vertrags einigen. In  
anderen Fällen haben sich Bank und Anteilseigner anderweitig geeinigt. Ein solcher Fall lag  
auch	hier	vor	und	musste	vom	Finanzgericht	Baden-Württemberg	(FG)	entschieden	werden.
Der Kläger hatte im Jahr 1995 mittels zweier Bankdarlehen eine Eigentumswohnung 
erworben, die er anschließend vermietete. Ab Dezember 2010 leistete er keine Zins- und 
Tilgungszahlungen mehr an die Bank. Diese betrieb daraufhin die Zwangsvollstreckung in 
Höhe	 der	 Restschuld	 von	 rund	 150.000	 EUR.	 Der	 Kläger	 erhob	 Vollstreckungsgegenklage,	
da die Bank sich die Darlehensansprüche durch arglistige Täuschung im Zusammenhang 
mit	 einer	 „drückervermittelten	 Schrottimmobilienfinanzierung“	 verschafft	 habe.	 Der	 Kaufpreis	 
habe 145.206 EUR betragen, obwohl die Wohnung nach einem späteren Wertgutachten 
nur 68.100 EUR wert gewesen sei. Aufgrund eines Vergleichs im Dezember 2012 zahlte der  
Kläger	 noch	 88.000	 EUR	 an	 die	 Bank	 und	 diese	 verpflichtete	 sich	 im	 Gegenzug,	 die	 
Darlehen gegen den Kläger nicht weiter geltend zu machen. Das Finanzamt behandelte  
allerdings den erlassenen Darlehensbetrag teilweise als Einnahmen aus Vermietung und 
Verpachtung	und	teilweise	als	Minderung	der	Anschaffungskosten.
Der Kläger argumentierte jedoch, dass es sich bei seiner Zahlung um einen kompletten 
Schuldenerlass handele. Es habe weder eine Erstattung von Schuldzinsen gegeben, welche 
als Einnahmen zu berücksichtigen wären, noch wurde der Kaufpreis gemindert, da die Bank 
lediglich auf einen Teil des Darlehens verzichtet habe.
Das FG gab dem Kläger recht. Hintergrund für den Vergleich seien zwar die im Raum  
stehenden Schadenersatzansprüche des Klägers gewesen. Dies reiche aber nicht für die 
Annahme aus, dass die Bank mit dem Verzicht auf die weitere Geltendmachung der Darlehen 
entsprechende Ansprüche abgelten wollte. Dafür wäre erforderlich gewesen, dass die Bank 
solche Ansprüche zumindest dem Grunde nach anerkennt und eine Aufrechnung erklärt hätte. 
Ausweislich der Vergleichsvereinbarung war das jedoch nicht der Fall. Eine Rückabwicklung  
war ebenfalls nicht erfolgt, da der Kläger die Eigentumswohnung am Ende behalten hatte.

Quelle: FG Baden-Württemberg, Urt. v. 26.07.2019 - 13 K 1991/17, Rev. (BFH: IX R 32/19)

Aufteilung der Steuerschuld: Zahlung laufender Hauskosten stellt keine unentgeltliche 
Zuwendung dar 

Zusammen	 veranlagte	 Ehegatten	 können	 beim	 Finanzamt	 eine	Aufteilung	 der	 Steuerschuld	
beantragen, so dass die Vollstreckung gegen jeden einzelnen jeweils auf den Steuerbetrag 
beschränkt wird, der auf ihn entfällt. Die Aufteilung erfolgt nach dem Verhältnis der Steuer-
beträge, die sich bei einer Einzelveranlagung ergeben würden.
Sofern	 sich	 Eheleute	 untereinander	 unentgeltlich	 Vermögensgegenstände	 zuwenden,	 kann	
der Zuwendungsempfänger über seinen Aufteilungsbetrag hinaus vom Finanzamt in Anspruch 
genommen	werden	-	und	zwar	bis	zur	Höhe	des	gemeinen	Werts	der	Zuwendung.
Der	Bundesfinanzhof	 hat	 jetzt	 entschieden,	 dass	 keine	 unentgeltliche	 Zuwendung	 in	 diesem	
Sinne vorliegt, wenn der Alleinverdiener-Ehegatte alle laufenden Kosten des gemeinsam 
bewohnten Hauses der Eheleute zahlt. Dies gilt selbst dann, wenn das Haus im Allein eigen-
tum des anderen Ehegatten steht.

Hinweis: 
Mit	 dem	 Urteil	 blieb	 der	 Vorstoß	 eines	 Finanzamts	 aus	 NRW	 erfolglos,	 eine	 Ehefrau	 ohne	
eigene	 Einkünfte	 (mit	 Steuerbetrag	 nach	 Aufteilung	 von	 0	 EUR)	 wegen	 der	 Kostentragung	 
ihres alleinverdienenden Ehemanns mit einem Betrag von rund 53.000 EUR in Anspruch zu 
nehmen.

Quelle: BFH, Urt. v. 17.12.2019 - VII R 18/17
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Nachlassverbindlichkeiten: Vergeblich aufgewandte Prozesskosten können bei der 
Erbschaftsteuer abgezogen werden 

Kosten, die einem Erben unmittelbar im Zusammenhang mit der Erlangung, Abwicklung, 
Regelung	oder	Verteilung	des	Nachlasses	entstehen,	können	bei	der	Erbschaftsteuerberech-
nung	als	sogenannte	Nachlassverbindlichkeiten	abgezogen	werden.
Der	 Bundesfinanzhof	 (BFH)	 hat	 jetzt	 entschieden,	 dass	 auch	 Kosten	 eines	 Zivilprozesses	
abziehbar	sein	können,	wenn	ein	Erbe	vermeintlich	zum	Nachlass	gehörende	Ansprüche	des	
Erblassers geltend gemacht hat.
Im zugrundeliegenden Fall hatte der Erblasser noch knapp vier Jahre vor seinem Tod seine 
Porzellansammlung	einem	städtischen	Museum	geschenkt.	Nach	Eintritt	des	Erbfalls	verklagten	
seine Erben die Stadt auf Herausgabe der Sammlung und trugen vor, dass der Erblasser 
geschäftsunfähig gewesen sei. Die Klage blieb jedoch erfolglos, so dass die Erben auf den 
Prozesskosten sitzenblieben.
Der BFH erkannte die Kosten der Erben nun erbschaftsteuermindernd an und erklärte, dass 
zu	den	Nachlassverbindlichkeiten	auch	Ausgaben	zählten,	die	ein	Erbe	durch	die	gerichtliche	
Geltendmachung	von	(vermeintlich)	zum	Nachlass	gehörenden	Ansprüchen	des	Erblassers	zu	
tragen habe. Die Kosten müssten zur Abziehbarkeit allerdings in einem engen zeitlichen und 
sachlichen Zusammenhang mit dem Erwerb von Todes wegen stehen und dürften nicht erst 
durch	die	spätere	Verwaltung	des	Nachlasses	anfallen.

Hinweis: 
Zwar dürfen Schulden und Lasten erbschaftsteuerlich nicht abgezogen werden, soweit sie 
in	 einem	 wirtschaftlichen	 Zusammenhang	 mit	 Vermögensgegenständen	 stehen,	 die	 nicht	
der Erbschaftsbesteuerung unterliegen. Diese Regelung gilt aber nur für die vom Erblasser 
begründeten	Schulden	und	Lasten	und	ist	daher	nicht	auf	Nachlassregelungskosten	anwendbar.

Quelle: BFH, Urt. v. 06.11.2019 - II R 29/16

Nachlassverbindlichkeiten: Pflegekosten für die Grabstätte eines Dritten sind  
abziehbar 

Hat	 sich	 ein	 Erblasser	 zu	 Lebzeiten	 zur	 Pflege	 der	Wahlgrabstätte	 eines	 Dritten	 verpflichtet	
und	geht	diese	Pflicht	später	auf	den	Erben	über,	kann	Letzterer	die	Grabpflegeaufwendungen	
erbschaftsteuermindernd	als	Nachlassverbindlichkeiten	geltend	machen.	Dies	geht	aus	einem	
aktuellen	Urteil	des	Bundesfinanzhofs	(BFH)	hervor.
Im	vorliegenden	Fall	hatte	ein	Mann	zu	Lebzeiten	ein	Nutzungsrecht	an	einer	Wahlgrabstätte	
auf	einem	städtischen	Friedhof	erworben,	in	der	seine	Mutter	beigesetzt	wurde.	Nach	dem	Tod	 
des	 Mannes	 stellte	 die	 Stadt	 seinem	 Cousin	 (dem	 Alleinerben)	 eine	 Urkunde	 über	 das	
Nutzungs	recht	 an	 der	Grabstätte	 aus.	Der	Cousin	 ging	 später	 gerichtlich	 gegen	 seinen	Erb-
schaftsteuerbescheid	vor	und	wollte	den	Abzug	der	 künftigen	Grabpflegekosten	 in	Höhe	von	
49.200	EUR	als	Nachlassverbindlichkeiten	erreichen.
Nachdem	 das	 Finanzgericht	 Düsseldorf	 (FG)	 seine	 Klage	 abgewiesen	 hatte,	 zog	 der	Allein-
erbe	vor	den	BFH	und	erhielt	dort	nun	Rückendeckung.	Die	Bundesrichter	hoben	das	finanz-
gerichtliche	Urteil	 auf	 und	 entschieden,	 dass	 die	 Kosten	 für	 die	 Pflege	 einer	Wahl	grabstätte	 
als	 Nachlassverbindlichkeiten	 abgezogen	werden	 können,	 wenn	 der	 Erbe	 für	 die	Grabstätte	
durch	den	Erbfall	ein	Recht	zur	Nutzung	erworben	und	der	Übertragung	des	Nutzungsrechts	 
auf ihn zugestimmt hat. Voraussetzung ist, dass sich bereits der Erblasser für die gesamte  
Dauer	der	Nutzungsrechtslaufzeit	zur	Pflege	verpflichtet	hatte	und	der	Erbe	diese	Verpflichtung	
übernommen hat. Abzugsfähig sind dann die am Bestattungsort für die Laufzeit des Grab-
nutzungsrechts	üblichen	Grabpflegekosten.

3.7

3.8
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Hinweis: 
Der BFH verwies die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurück an 
das FG. Unter anderem wird im Streitfall noch zu klären sein, ob das Grabnutzungsrecht und  
die	Grabpflegeverpflichtung	tatsächlich	auf	den	Alleinerben	übergegangen	waren.
 
Quelle: BFH, Urt. v. 22.01.2020 - II R 41/17

Weitere Neuigkeiten

Vermittlung von Wohnungen und Einfamilienhäusern: Gesetzgeber beschließt neuen 
Verteilungsschlüssel bei den Maklerkosten 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 05.06.2020 dem vom Bundestag beschlossenen 
Gesetz über die neue Verteilung der Maklerkosten bei der Vermittlung von Kaufverträgen über 
Wohnungen und Einfamilienhäuser zugestimmt.
Ziel des Gesetzes ist es, durch bundesweit einheitliche, verbindliche Regelungen die Trans-
parenz und Rechtssicherheit bei der Vermittlung von Kaufverträgen über Wohnungen und 
Einfamilienhäuser	zu	erhöhen	und	die	Käufer	vor	der	Ausnutzung	einer	faktischen	Zwangslage	
zu schützen. Insbesondere soll verhindert werden, dass Maklerkosten, die vom Verkäufer ver-
ursacht wurden und vor allem in seinem Interesse angefallen sind, im Kaufvertrag vollständig 
oder zu einem überwiegenden Anteil dem Käufer aufgebürdet werden.

Konkret ist im Gesetz Folgendes geregelt:

Maklerverträge bedürfen der Schriftform
Maklerverträge	 betreffend	Wohnungen	 und	 Einfamilienhäuser,	 die	 von	 Privatpersonen	 abge	-
schlossen werden, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit künftig der Textform. Hierfür reicht bei spiels-
weise eine E-Mail aus. Damit sollen Rechtsunsicherheiten darüber vermieden werden, ob und 
mit wem letztlich ein Maklervertrag vereinbart wurde.

Verteilung der Maklerkosten zwischen Käufer und Verkäufer
Was	die	Kosten	des	Maklers	anbelangt,	so	sieht	die	gesetzliche	Neuregelung	vor,	dass	es	immer	
zu einer Kostenteilung kommt. Hierbei sind folgende zwei Fälle zu unterscheiden:

Beauftragung von nur einer Seite: Wenn entweder nur der Käufer oder nur der Verkäufer  
den Makler beauftragt, ist eine Vereinbarung zur Übernahme der Maklerkosten durch die 
andere Partei nur wirksam, wenn die Partei, die den Maklervertrag abgeschlossen hat, 
zur	 Zahlung	 der	 Provision	 mindestens	 in	 gleicher	 Höhe	 verpflichtet	 bleibt.	 Ein	 solcher	
Zahlungs- oder Erstattungsanspruch wird erst fällig, wenn die Partei, die den Maklervertrag  
abgeschlossen	 hat,	 nachweist,	 dass	 sie	 ihrer	 Verpflichtung	 zur	 Zahlung	 des	 Maklerlohns	
nachgekommen ist. Damit soll sichergestellt werden, dass es auch tatsächlich zu einer 
Umsetzung	der	getroffenen	Vereinbarung	kommt	und	nicht	eine	Partei	-	häufig	der	Käufer	-	 
im Ergebnis dennoch die Maklerkosten alleine trägt.
Beauftragung von beiden Seiten: Sofern sich der Makler für die Vermittlung derselben 
Immobilie sowohl von deren Verkäufer als auch vom Käufer eine Provision versprechen 
lässt, darf er mit beiden Parteien nur eine Vereinbarung jeweils über die Hälfte der gesamten 
Provision	 treffen.	 Wird	 der	 Makler	 im	 Rahmen	 der	 Vermittlung	 eines	 Objekts	 für	 beide	 
Parteien des Kaufvertrags tätig, nimmt er im Regelfall deren Interessen gleichermaßen 
wahr. Es ist deshalb aus Sicht des Gesetzgebers gerechtfertigt, dass beide Parteien die 
Maklerprovision jeweils zur Hälfte tragen. Es ist Sache des Maklers, die im jeweiligen Ein-
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zelfall	angemessene	Provisionshöhe	mit	den	Parteien	des	Kaufvertrags	zu	verhandeln	und	
übereinstimmende Vereinbarungen herbeizuführen.

Quelle: 
Gesetz über die Verteilung der Maklerkosten bei der Vermittlung von Kaufverträgen über 
Wohnungen und Einfamilienhäuser
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Steuertermine August 2020 

10.08. Umsatzsteuer
 Lohnsteuer*
 Solidaritätszuschlag*
 Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*

17.08. Grundsteuer**
 Gewerbesteuer**

Zahlungsschonfrist: bis zum 13.08. bzw. 20.08.2020. 
Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck. 
[* bei monatlicher Abführung für Juli 2020; ** Vierteljahresrate an die Gemeinde]

Steuertermine September 2020

10.09. Umsatzsteuer
 Lohnsteuer*
 Solidaritätszuschlag*
 Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*
	 Einkommen-	bzw.	Körperschaftsteuer**
 Solidaritätszuschlag**
 Kirchensteuer ev. und r.kath.**

Zahlungsschonfrist: bis zum 14.09.2020. 
Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck. 
[* bei monatlicher Abführung für August 2020; ** für das III. Quartal 2020]

Aktueller Hinweis: 

Von	der	Corona-Krise	betroffenen	Unternehmen	gewähren	die	Finanzämter	auf	Antrag	und	 
unter vereinfachten Voraussetzungen eine zinslose Stundung bzw. einen Vollstreckungs-
aufschub bis längstens 31.12.2020. 
Sofern die festgesetzten Steuervorauszahlungen aufgrund der aktuellen Situation zu hoch 
sind, setzen die Finanzämter die laufenden Vorauszahlungen auf Antrag und ohne strenge 
Prüfung herab. 
Wir unterstützen Sie gern bei allen erforderlichen Anträgen. 


